
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGSR•ATES DES KANTONS SOLOTHuRN
VOM

- ..;:‘. ~ :T“, .,- 16. August 1966 Nr. 3981

A. Der Gemeinderat der Stadt Olten beschloss am 19, April 1963 im

~Sinne von § 35 des kantonalen. Gesetzes über die Rechte am Wasser

vom‘ 27. September 1959 zum Schutze der~

im Gheid eine Grundwasserschutzzone zu schaffen und genehmigte

gleichzeitig den ~~o~enl~ (Nr. W-ll4 des Gas-‘ und Wasser-

werkes) und das zugehörige~ elemerft zuhanden der

P-lanaufiage

Das Grundwassergebiet Gheid liegt im südlichen und östlichen Teil

~ Ölt‘ner und im nördlichen und westlichen Teil auf Wangener

Bodens Die Wasserfas.sungen befinden sichim Gebiet der Stadt,

teilweise jedoch so nahe an der,. Wangene~:Gre±ize, dass sie durch

Vorgänge, die sich auf benachbartem Wangener Boden abspielen,

beeinträchtigt werden könnten., Der Schutzzonenplan bezieht sich

deshalb auf Gebiete der Gemeinden O1te~ und Wangen. Er unterteilt

das zu schützende Gebiet in drei Zonen;..nämlich Zone 1 (engere

Schutzzone um. die Pu~npwerke), die Zone II (äussere Grundwasser

~c~tzzone) und die Zone III (Un~ersuchungszone).

Die Bedeutung dieser Zonen ist im~

das wie folgt lautetg

~‘~Si~ne ~ 35 des kantonalen Wasseri~chtsgesetzes werden für
&i,e..Grundwas.serschutzzDfle des Wasserwerkes Olten gemäss aufgeleg

-.~tem.Plan Nr~ W-ll4 des Gas- und Wasse‘rwerkes‘vom 19.4.1963 folgende
~.Eigenturns und Nutzungsbeschrärikungen erlassen:

-~ Zonel - (Engere ‘Schutzzoiie un~ di.e Pumpwerke.)

Verboten sind~

— alle Ar~e~-i der BebGuung ausser‘füi~ Zwecke‘~aer
Wass~rfa~sung . . ‘ . . ‘.

- jegliche Schürfungon oder andere Verletzungen der
Humusschicht

18204- 88000/108000



—2—

jegliche ober~ oder unterirdische Lagerung oder
Durchleitung ~TQfl Stoffen, die das Grundwasser
gefährden könnten, wie Mineralölprodukte, Chemi
kalien, Abwässer etc.

- das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

- jegliche andere Bewirtschaftung ausser Wiesland

- das Ausbringen von Jauche und Mist, Die Verteilung
von Kunstdünger und Kompost ist zur Erhaltung einer
guten Humusschicht zugelassen, doch muss vorher die
Bewilligung des Betriebsleiters des Gas- und Wasser-
werkes Olten eingeholt werden,

- die Einwohnergemeinde Olten zäunt die Zdne ein~
die Grundeigentümerhaben die Einzäunurigen zu
dulden..

B Zone II (Aeussere Grundwasserschutzzone)

Ver~otensind~.

-alle Arien der Bebauung ausser für Zwecke der
Was s erfas sung

- jegliche SchürfÜnger~ öder andere Verletzungen
derjluirusschjcht

jegliche ober- oder unterirdische Lagerung oder
Durchleftung von Stoffen, die das Grundwasser
gefährden könnten, wie z~, Mineralölprodukte,
Chemikalien, Abwässer etc.

~rd~s,:Erstellen von S~~sen für den Motorfahrzeug
• verkehr ohne die nötigen Schutzmassnahmen gegen

das ~VersiÖkern schä~dli~hör Flü~sigk~iten
- da~:.Dürigen mit~

Nörniale Land- oder fors i~töchaftlichm Nüt~u~ig~ ist
z~gelasse~.. ~ ~ ~

~ ~ •~ .

Gleiche Beschr~rikungen wie ~o~eII~ vorläufig bis
31. Dezember 1965. In dieser Zeit sind im Einver—
~dur~,~die .EAWAG in

Zurich die notigen Untersuchungen fur den Erlass
der definitiven Z~ononbestiramungen dei~ Zqne III durch
zufuhren Daraufhin wird der Regierungsrat endgult~g
festlegen, ob und in .~ielchem Umfange fur die Zone III
die gegenwärti~en.~aufrecht
zu erhalten sind,

D. Obige~ .Schutzzoneribestirnmungen sind~nach~ Genehmigung durch den
Begierün~srat geniäss § 61 Ziff~. 5W~imGrundbuch anzumerken,“
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E,-?t1~~4~n aig OI~tn@r Boden liegendeti)eil dör ‘Sähutzzöhe ‘lejte die
‘tI~1w5flnezjenjei1~de ?dd~‘ Stadt Olteft d~n Plan uM ‘das Re~lement vom

e~ )f 1‘ “yr1ir~‘;rf,., • 1‘~ •‘ ‘• •‘

1.‘- 30. Juli 1963 öffentlich auf. Die Auflage wurde‘im Amtsblatt
und1.iad9n~Tageszeitungen publiziert. Gegen den Plan‘und das
Reglement wurden 14 Einsprachen eingereicht. Der Gemeinderat
lelmta am 27. September 1963 sämtliche Einsprachen, soweit er
darauf eintrat, in vollem Umfang ab. Diesen Entscheid, der
schriftlich eröffnet wurde, zogen die meisten Einsprecher an
die Gemeindeversamrilung weiter. Diese hatte noch über neun
•Einspraäh~n von 13 Einsprochetn zu entscheiden. Am 19, Febru&r

• 1964 beschloss sie folgendesi‘“

“1. Im Sinne der Anträge der Rekurskommission werdene sämtliche
• an die Gomeindeverstumulung weitergezogenen Einsprachen,
• ‘soweit darauf einzutrbten ist, in vollem Tiinfanfl ~bgeweisen

• und der öffentlich aufgelegte Schutzzonenplan vonj 19.4,1963
ümt dem zugehörigen Schutzzonenregloment gen~hmigt.

2. Inhält und Umfang der vorgoschlagenen Gruridwajserschutzbe
• Stimmungen werdet auch fLir das Teilgebiet Wangen grundsätz

• lich gebilligt und damit das vom Gemeinderat ~n. die Regierung
gestellte Begehren auf DurchfUhrting dep Planverfahiens für
den Gemeindebann von Wangen gez~ehmigt. •

3. Sollten die weiteren Untersuchungen ~rgeben,,‘dass bei &iner
Verlegung der am Gheidweg stebende~i 1Pupipwer)ce nach ßt44e~i oder

• .“ Durchftthrung anderer technischer Massnabiiien ~ie nördliche
• ~‚. Scht, tzzonengrenze ohne Gefährdung der Wksse‘tönbrgiffifr wesent

lich nach Stiden verschoben und damit das Wan~er ~a31g~biet
• weitgehend verschont wordt.n ktSnntd~ ‘so‘ ist derr Gemein4prat

‘erm&chtigt, im Einvernehmen mit dem RegibruhgsMt ‘~zu-~iner
solchen nachträglichen Reduktion der Schutzzone l1~nd,,zu bieten,
insbesondere, wenn sie auch wirtschaftlich. günstiger. erscheint.

4. Diesör Gemeinderatsbesch],,uss ist,, samt eventue4 deg~n
erhobenen Rekursen, im Sinne voz~i 13 des Baugesätzes dem
Regierungsrat zu unterbreiten. • «‘

5. Mitteilung an sämtliche Einsprocher unter Hinweis‘auf die
gesetzliche Rekursfrist von 14. Tagen.“

Gegan diesen Beschluss, der am 2. März 1964‘scliiiftl&&‘eröffnet
worden ist,, wurden beim Regiorungstat.‘ frist~ere~5ht folgönde
Beschwerden eingereicht: ‘ ‘

1. Sonnegg-Immobili,Qn AG, ‚Olten
2. Hans Wiflezier, La~n4wirt, Solothurnerstr. 341, Olten, vertreten

durch Dr. Peter Hagmann, FUrs»rech, Olten
3. Heinz Wullschleger, A.arburgerstrasse 71, Olten



~L R~n~an ~ff~‘Ii~ Landwirt9 Wangen bei Olten und 9 Mitu~ter~
zeichner (A..,~Pfefferli~Husi, Schulthess, B. Husi, Fr0 Batim~
gartner,Josef~ vönWartburg, Marie Husi, Ottö Gäumann, J. Kopp,

L;J;~Bachmann) :.

5. chwiste~ Bachmann,. Wangen b~ Olten, vertreten durch
~r0 Rudolf Stuber, Fürsprech, Olten.

Di~ Beschwerdefiihrer beantra~ön :im wesentlichen, der angefochtene

Beschluss s~i aufzuheben und der Schutzzonenplan und das Regle

mentseien nicht :zu genehmigen.

C. Ueber die Auflage des Planes und des Reglementes für die Schutz-

zone in der Gemeinde Wangen verhandelte das Bau~Departement mit

Vertretern der Gemeinden Olten und Wangen0 Dabei verzichtete die

Einwo1~nergemeinde auf die Durchführung des Auflage- und Genehmi

gungsverfahrens, •Ua sie in dieser Sache selber interessiert sei

und sich möglicherweise zu~ Erhebu~g öiner Einsprabhe genötigt

sehen werde. Gestützt auf § 35 Abs. 1 des G~setzes über die

Rechte am Wasser libernahm deshalb der Kanton. die ~urchführung

des Verfahrens. D~s Bau-D~partement legte ~en Plan für die Grund

wasserschutzzone im Gheid,:~seweit sie im Gebiet der Gemeinde

Wangen liegt, und das zugehörige Reglement in der Zeit vom

23 August bis 23 September 1963 effentlich auf Die Auflage

wurde im mt~blattlIr, 34 vom 23. AugusüJ963, im Anzeiger für

das Thal und Gäu und in drei Tageszeitun~n ~eröffentlicht,

Während der Auflagefrist gingen folgende Einsp~achen eins

~l. B. Husi, Alpstrasse 6, Wangen b.Olten

2. Einwohnergemeinde Wangen b.Olteu, vertreten durch Dr. Rud,
Stuber, Färspech, Olten .

3. Jak. Kopp—Gäumann, Gheidstr, 125, Wangen b.Olten:.

4. Marie ;EaumgaZ~nerNussbaumer, In der E~..53, Wangen:b,Olten

5. Franz Baumgartner, Land~±rt, Wangen ID,Olten

6. Gertrud Baumgartner~Baum~gartner,Haft1et, Wangen b.Olten

7. ~nna.~fefferli-Husi,, Ehefrau de~ August, und Roman Pfefferli,
Landwirt, Wangen b.Olten

8. Erwin Ulrich, Landwirt, Gheidstr, 36, Wangen b.Olten

9. Dr. Gustav und Marie Allemann—Kaufmann, Neuendorf

- 1O~~ömis6h-I<atholischer Ku1tusu~erein Wangen b,Olten



.‘l;lii:‘~Ø,tto,;:Gäuman~.,~Landwirt~ Mittolgäustr. 31, Wangen b.Olten

12 ArnQld Bachmann, Landwirt, Wangen b Olten

~Dorfstrasse, WE~ngen b.Olten,

Die Einspr~her beantragen, der Plan und das Reglement seien

~ genehmigen. Die Einwobnergemeii~e Wangen erhebt aus

~s~rde~ di~;forrnelle Einwendi~ng,, das Bau-Departement hätte den

aufgelegten Plan zuerst durch die Regierung beschliessen lassen
• ‘~ m~ss~~

D Der Einwohnergemeinde der Stadt Olten wurde Gelegenheit gegeben,
zu den Beschwerden gemäss lit0 B und den Einsprächen.gemäss

lit. C Stellung zu nehmen. Sie beantragte die Abweisung :der

Eingaben und die Genehmigung des Planes und des Reglementes

Das Bau-Departement fiihrt~ am 19. Juni 1964 eine Besprechung

durch, an der sämtliche Beschwerdefiihrer und Ein~precher und

die:, beteiligten. Gemeinden teilnamen bzw. vertreten‘..waren.

Pab~i h~elte~ die Beteiligten an ihren S~andpunkten .fe~t.

• Zufolge Arbeitsiiberhäufung des Sachbearbeiters des ~au-Departe

me~ites.~e.rgab sich in der Weit erbehandlung der Angeleg~riheit

eir~e V~rzö~erung. :7

~

1. Forihelles

1 Das Gesetz uber die Rechte a~ Wasser (Wasscrrechtsgesetz) vom

27. Sept~mber l959~‘be~timmt i~i ~ 35 unter dem Margina~ “Schutz

zonen“ folgende~ • •

• “Der Regierungsrat und die Einwohnergemeinden könne~ Zonen
• ‘bezeichnen, ii denen jede Massnahme verboten ist, die ein

• Gewässer, das für die Trink- und Gebrauchswasserversorgung
von Bedeutung ist, verunreinigen ‚kann,

Die Einwohnergemeinden haben. die bezeichnung solcher Schutz-
zonen in dem im Gesetz über das Bauwesen für den Erlass von
BebauÜngsplänen bestimmten Verfahren vorzunehmen»

Di~ Entschädigungspflicht richtet sich nach § 242 EG ZGB.“
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~ac~ § 61 Ziff 5 des gleichen Gesetzes kann der Regierungsrat

ein gestützt auf~;~ 35 erlassenesVerbot als öffent1ich-~echtliche

]~eschi~nku~ig des Gru~adeigentums im Grundbuch anmerken lassen

2 Die Einwohnergemeinde Olton hat das Bauplanverfahren, das nach

§ 35 Abs 2 des Wasserrechtsgesetzes fur die Schaffung der in
ihrem Gebiet liegenden Grundwasserschutzzone anwendbar ist9

richtig durchgefuhrt Die gegen die Boschlusse der Gemeinde-

versammlung erhobenen Beschwerden sind beim Regierungsrat recht

zeitig eingereicht worden0 Sämtliche Beschwerdeführer sind zur

Beschwerde legitimiert. Auf die Beschnerdön ist deshalb einzu

•treten.~

3.~ Pur den Erlass einer Schutzzonc im Gebiet der Einwohnergemoinde (
Wangen ist nach § 35 Abs 1 des Wasserrochtsgesetzes der Regie-.

rungsrat zuständig0 In welchem Verfahr~n dies zu geschehen hat,

bestimmt weder das Wasserrecbtsgesctz noch die zugehorige Voll—

ziehuiigsverordnung. Es liegt somit eine Lücke vor, die nach an

erkannten Grundsätzen auszufüllen ist0 Dariiit der Regierungsrat

bei seinem Entscheid allfallige Einwendungen der Grundeigentumer

und anderer Interessenten kennt unci. deren Anspruch auf recht

li~hes Gehör gewahrt ist, musste ein Auflage— i~d Einsprache

verfahren durchgeführt werden. In diesem S~nnQ hat das Bau-De

parternent~jmEjnvernehnen mit d~ Einwöh~ei~emeind~Ölten und

Wangen den Schutzzonenplan für das Gebiet der Gemeinde Wa~ng~n

und das zugehörige Reglement unter Ansetzung einer Einsprache

frist von 30 Tagen offentlich aufgelegt Dieses Vorgehen war

richtig und entspricht dem Vorfahren fur den Erlass von Kantons

strassenplänen durch den Regierungsrat (vgl0 § 11~s des Gesetzes

uber das Bauweson vom 10 Juni 1906/24 Mai 1964) Dass das Bau

Departemeni~ zur Auflage der Vorlagen zustandig wer, kann auch aus

~ 18 Abs 1 der Vollziehungsverordnung vom 22 Marz 1960 zum

Gesetz uber die Rechte am Wasser abgeleitet werden, wo bestimmt

wird, dass das Bau-Departement die Bestimmungen uber den Schutz

der Gewasser gegen Verunreinigung vollzieht Die i~a der Einsprache

der~in~oh~ergemeinde Wangen n~chträg1ich vertretene Auffassung,

dass das Bau-Departement den Plan vor der Auflage vom Regierungsrat

hätte beschliessen lassen müssen, findet im Gesetz keine Stütze0



V~rgehen hätte dei~ Regierung~rat ohne~Anhö~
•~einen wesentlichen Vorent~heid

getroff~«und damit d~s anschliessende Auflage~ und Einsprache

..verfahran~präjudizjert, Der erwähnte formelle Einwand der Ein

.wo~1r~ergemejnde Wangen ist deshalb abzuweisen,

::.D.ie.~Einsprachen gegen den vom Bau-Departement aufgelegten

Plan sind rechtzoiUg eingereicht worden, Sämtliche EipTx~ächer

sind zur Einsprache legitimiert. Auf die Einsprachen i~t deshalb

• einzutreten,

4. Die Beschwerden gegen die Beschlüsse der G~n~eindeversamnilung der

Einwohnergemeinde Olton und die Einsprachen gegen den vom Bau

~epartoment aufgelegten Plan ~treffe~ den“~ieichen~ Ge~enstand.

In allen Fällen ist der Regierungsrat z~ ~htsdheid zust~dig.

und hät eine unbeschränkte Kognitionsbefugni~.Esrechtfertig~

sich deshalb, die Beschwerden und die Einspracheni ge~ei~sa~ zu

behandeln und über die Genehmigung der Vorlagen gesamthaft. zu

ent scheiden

.~ D‘±e ~eschüerden und Einsprachen beziehen sich ~urn Teil auf Ent

schädigi~igsfragen, Im heutigen Ve~fahren geht es jedoch nu±~ um

den-~ts~heid über den Plan und das Reglement selbst, ~ähr~nd

die där~us allenfalls fliessenden Entschädigue~ ~sprüche ~n

• einem~s~ätern Verfahren zu bohan~deln sind. SolIt~in den Ent

sdh~di~u~gsfragen keine gütliche Einigung mögl±öh se±~, ~ wäre

•d~ü~e~nach § 35 Abs~ 3 des ~ässerrechtsgese~zos in Ve~bindung

mit den §~ 242 iii~d 237 de~ ~iflführungsgesetzes vorn 25~ Äpi‘il 1954/

24. Mai l964~zurj Zivilges~tzhuch im Schätzungsverfahren zu ent

scheiden, •wdbei erstinstanzl‘ich die Kant, Schätzungekommission

und. ~ls ~Rekursinstanz da~.Ver~altungsgericht zu arnten hätten.

Im~heuti~en~Verfahren ist auf die Besöhwe~den und Einspra~hen,

soweit sie sich auf~nicht einzu

treten, Sie sind als Rechts~erwahrungen. vorzumerken,

• II._Mat~rie]i~s . .

1. •Die im Schutzzonenplan und im zugehörigen Reglement enthaltenen

Vorschriften sind offentlic ~-rechtliche Eigenturlsbeschrankungen



.~SolchoB~schränkungen si~d zulässig, .wQnn sie im öffentliöhen

:..;~t~5e liegen9 auf gesetzlicher Grundlage beruhen und~,~sofern
gie einsr. Enteignung ähnlich sind9 entsohädigt werden.

Die~geset~iicheck9ind•lage be~teht in dbr zitierten B~st~n~niung

von § 35 des Wassc~rre~htsgesetzes. Die ~rage,ob undallenfalls

in welchen Gebieten die Eigontumsbeschränkungen einer Enteignung

ähnlich und deshalb entschädigungspfli~htig sind, känn nicht im

• . heutigen Verfahr:en entschieden werden. Wie bereits uiite.~ Ziff. 1 5
ausgeführt worden ist, können die Grundeigentümer und weItere

Berechtigte allfällige Entschädigungsforderungen im Schätzungs~

•vCrfah~en geitehd machon~

Das Bestehen eines öffentlichen Interesses für ~assnahmen zum

Schutz der Oltne~ Grundwasserfassungen wird von keiner Seite

bestritten. Str~eitig sind hiUgegendi~Art und der Umfang der

Massnahmen.

2. U~ber das Grundwasser i~ Gheid erstellte die EAWAG~ Eidg~ Anstalt

für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz an der

ETH in Zürich, im Auftrag der Einwohnergerneinde Olten im Januar

1957 ein Gutachten. Dieses beruht auf umfassenden Untersuchungen

~nd Ist vom Kanton subventioniert Verden. Die EAWAG empfiehlt

darin im wesentlichen die in den heutigen Vorlagen vorgesehenen

Schutzmassnahmen Das Gutachten erscheint sch.lussig Auf die

Einholung eines weitern Gutachtens kann deshal~,verz.ich~et werden,

dies um so mehr, els die Schutzmassnahwen noch nicht definitiven

Charakter haben werden (vgl unter Ziff 8)

3. Die n~ei.stcn Besehwerd.efüI~rer un~ ins~ebher~macheii geltend, die

~ Ma~snahmen gingen:tib:e~d Notwendige hih~us.~Es
• seien nicht derart .inten:si.v~:Eingriffe in:dab:pr~vate Eigentum

• n~tig.~ Seit .dem~ etwa 50- jährigen Bestehen d~r Grundwasserv~rsor

• • gung Qlten seien trotz Pehlens.b~sonderer Vorschriftenkeine Vor
schmutzungon Morgekommen~J~azu istfolgendes zu b~merkeii~~Daraus,

dass die Grundwasserfassungen bisher von Verschmutzungen verschont

geblieben sind, kann nicht gefolgert werden, dass das auch in

Zukunft der Fall sein werde Der Nachweis, dass ohne Schutzmass

•hahmeSehäd~gü~ön einträben,~kan~ naturgemäss ficht erbracht werde:



• ~Pe~~p 4w;p~~erzfassp ‚ fle eiqe ~g~pzp stadt und noch -

;eg~iter~~~~schon
einq.~~pstpafbe .J4ögld4hkeit, die nach den anderswa gemachten
Erfahrungen bejaht ydon muss. Zudem zielen jLi~e~ yp;geaphen.pn

‘~ch&ii~inaddzjÄhnjen Liii wesentlichen darauf ab, den. bisherigen

~ auf.4ec1!j~ zu ~rhalten. Die landwirtschaitliche.ifutzung

rrt.1 “wird in den Zonen II und III nur darin beschränkt, dass das
•1• ~ f~ •b1ffigen nift~verboten wird. Dies -ist. ver

ständlich und hat für die Bewirtschafter keijie grosse praktische
irr Bedeutung. In der Zozie :( (~xijere Schutzzone um die Pumpwerke)

werden zusätzlich vöi‘boten: Jegliche andere Bewirtschaftung
- aus~i~ Wiesland und das Äusbringen von Jauche und Mist; ausser

t ~• döi‘haba die Grundeigenttlzior die Einzäunung dieser Zone zu

dulden. Diese zusätzlichen M4ssnabmen sir4.gerechtfertigt, da
es sich um den uniutttelbaren Bereich der Grundwasserfassungen

.~handal-t.: • .~:. ~. •... .

4~ flCh &em Sehut~oiienreglement wiM 4as Bauen inaflert.dzi
Zonen verboi~ei~i Dieses Bauverbot dflrfte in vie‘en DUl]~~n auf
weite ~i~ht &i‘e einschneidenste Massnahme sein.
sachlich begrtlndet. Durch das Bauen irird die schützende Deck
~p)ücht tlbezt. dieiü Grundwsseflt~ojj~ verlet~t, wodü1i~ch ‘da&Äbsickern

• von AbwAaerzi undx afidenr gefffhflthen Stoffen c~töi~ wird.
;. Be~on4~,~«e G~fabrerjheMe:biiden. iin&ichte Kanalisatj&i&n ihid Oel

~ .tanks,. .die j~jjj Tlaberhatuztgen vetIf&nden sein kB‘nhen. *eni‘die
•: Bauta~ diia in .Schutzzonängebiet bereits be~t&a~n, dh~ ‘~I!i~Lnk

t~. •waner nicht .beö2nträchtigt haben, so b4ddüben sie docii“lne
• •. .-‚ Gefährdungv Durch weitere Bauten wttrd~Tiese noch erhöht .••

• . • I-•.t•.‘5. Der Hinweis tei‘ichiedener Bischwerdeftfiirer uzid &nsprecher auf

aie ö~t~ib4w Tiimbac~Fi, di6 ihre neue (~vndwasserfassung mitten
im 41 nj&bi~t ei4&b1~t‘dt hat, i$t. kein ~vø4.s dafür, dass die für

Z d&~ ~Meid~S6üt~massna~n~n njht notwend4.g 4ren.

Die Deckschicht über aön Grundwass~r führenden Kiesschichten
i•ist~ in Ti‘imbach tu faägk~eib1i~f ts 1~‘~%~ö~4 im 4i&börönSqaren

-• ~. ;s. dtasPalgefi. eiäer - GrU fdwabs~i‘ nzie~iiigufij tii t‘riini,aÖii nicht

~-craskerdeg~hdiiii iW Gheid. Böi einer VerscI~utzii~g könnte
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Trimbach von Olten her versorgt werden9 wahrend fur die viel

grossere Wasserversorgung der Stadt Olten bei einem Ausfall

der Grundwasserfassungen im Gheid kein Ersatz bestunde

6~ ~In .einze1~ien E~ngaben wird dei~ Einwohnergemeinde .Olteh vorge

~wor~en~;~ie habe Land im öst•li~hen Gh~id an~die Firiua AGHunziker

& Cie. ~ Ölten, verkauft9 damit diese die dortigen Kiesvö~kommen

~.ai~sbeut~nkönne; eine so1ch~ Haltung sei inkonsequent und bedeute

eine Ungerechtigkeit gegenüber den Grundeigentümern des Schutz

zoneng~bietes. Dieser Einwand ist ni~hf begründet. Das zur Aus

beutung freigegebene Land liegt unterhalb der Grundwass~I‘fassungen

so dass di~se durch einen sachgemässen kiesabbai~ nicht ge~ährdet

werden können, Die für einen solchen Abbau nötigen Vors~h~ften

hat der Begi~rungsrat mit Beschlusshr, 5952 vom 27. Okto~~ l96~

bei der Bewilligung dieser Kiesausbeutungerlassen,

Das gleiche gilt für den Einwand, die Einwohnergemeinde Olten

habe in ihrem vom Regierungsrat am 20. Januar 1961 genehmigten

Nutzungsplan einen Teil des Gheides der Industriezone zugeteilt.

Auch~hi~r handelt es sich um Land, d~a~unterhalb der zü schützen

den Grundwasserfassungen liegt.

Der in andern Eingaben erhobene Einwand, der im Gheid genutzte

Grundwasserstrom sei trotz der vorgesehenen Schutzzone gefahrdet,

und: zwar durch die •Gemeind~h d~ös Ünte~gäus und namentlich durch

die bestehende Ueberbauung in Wangen, kann ebenfalis nicht zü

einer Ablehnung ~ Schutzzonö~f‘ühren, Eine vollständi~e Siche~

rung••eiii~s Grundwasserstrom~s ist nicht möglich. Es kann nur

darum gehen, di~ gr~5sseren Risi1~en auszuschalten. Dies~ bestehen

vor allem in der Nähe de~‘ Grundwasserfassungen. Die Begrei~zung

der eigentlichen Schutzzone auf den naheren Einflussbereich ist

deshalb richtig. PLir di9 .i~rigenGrundwassergebiete gelten ~1ie

allgemeinen Schützvorschriften der eidgenössischen und kai~t~naleia

Gesetzgebung ~über den, ~s~ser~chutz.

7. Der ~Vo~schl~g einzelnez ~t~rerdeführer und Einspi~echer, die.

Grundw~ss~fas~ingen in di~e~Wälde±‘ zwischen Härkingen und Fülen

bach zu verlegen, ist ebenfalls kein Grund fur die Ablehnung einer



Grundwasserschutzzone im Gheid. Die. dortigen Grund~s~vorkommen

wi~rden bei weitem nicht genug-n, um den Wasserbedarf der Stadt

Oft~ u~d ~er mitvörsorgten Gemeinden zu~ decken0

Auch die in einigen Einga~en vorgeschlagene Gruppenwasserversor—

gung im Gebiet des TJntergaus kann nicht zur Ablehnung einer

Grundwasserschutzzone im Gheid fuhren Eine solche Gruppen-

wasserversorgung ist sicher ernsthaft zu prüfen. Ob und wann

sie verwirklicht wird und ob sie die Grundwasserfassungen im

Gheid ti.berfliissig machen würde, ist aber noch völlig un~gewiss.

Für die nahe Zukunft ist daher der Bezug des Grundwassers aus

dem Gheid für die Stadt Olten sicher die richtige Lösung.

8. Die vorgesehenen Schutzzonen messen insgesamt über 500‘OOO m2

und liegen ungefähr je zur Hälfte auf dem Gebiet der Gemeinden

Olten und Wangen. Das in Wangen liegende Schutzgebiet gehört

nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan der Einwohnergemeinde

Wangen teilweise zur Bauzone und wird in Zukunft, sofern kein

Bauverbot zum Schutz des Grundwassers eingeführt wird, voraus

sichtlich zu einem noch grosseren Teil, nach den Ausfuhrungen

in der Einsprache der Einwohnergemeinde Wangen sogar vollstandig

der Bauzone zugeteilt Dass durch die Schutzzone die bauliche

Entwicklung der Gemeinde Wangen eingoschrankt wird, liegt auf

der Hand Die Einwohnerge~reiude ~fangen weist vor allem darauf

hin, dass es sich hier praktisch ~.na das elnzige Gemeindegebiet

handle, das fur die Ansiodlung neuer Industrien in Frage komme

Es besteht somit ein Gegensatz zwischen den Interessen der bei

den Genieinden.~ Dabei geht das Interesse am Schutz des Wassers,

da.s ein unentbehrliches Gut ist, an sich dem Interesse an der

baulichen Enti~iicklung vor. Im vorliegenden Fall ist jedoch zu

b~erücksicht~igen, dass die oberen Grundwasserfassungen im Gheid

merweise ohne unzumutbare Kosten nach Süden ver~gt werden

~könnten, worauf in Wangen eine grosse Fläche aus dem Schut~zbnen

gebiet:.entlassen werden könnte. Di~ Gemeindeversammlung de~ Ein

‚~w91m~r~ge~eindeOlten hat in Ziff. 3 ihres beschlusses vom 190

Februar 1964, der oben unter lit B widergegeben ist, die Mog

lichkeit einer solehen Rednktion der Schutzzone vorbehalten
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;~‘~,~r.ter ‚diesen Umständen rechtfertigt es sich, die Gültigkeit

‚;j:;r.~~2 S~hutzzonen 1, II und III vorläufig bis zun 3L Dezember
1970 zu befristen. Bis zum Ablauf dieser Frist soll die Ein-.

wohnergemeinde Olten die Möglichkeit einer Verlegung der Pump

werke abklaren und die in der Zone III noch notigen Untersuchungen

durchfuhren lassen, damit nachher uber den Umfang und die Art

der Schutzzonen endgültig entschieden we~den kann,

• ~ie Schutzzon~ III (Untersuchungszone) liegt, fast. ganz auf

Gebiet der G~rneinde Wangen und macht etwa 3/4 des; in dieser

Gemeinde liegenden Schutzgebietes aus. Fiir diese Zone ist die

Notwendigkeit 4er vorgesehenen Massnahmen noch nicht nachge

wiesen, sondern soll erst durch die noch vorzunehmenden Unter-.

• suchungen abgeklärt werden. Bei Berücksichtigung dieses Um

standes müssen sie im Verhältnis zu den Nachteilen,~die sie den

Grundeigentümern und der Einwohnergemeinde Wangen bringen, als
zu weitgehend bezeichnet werden, E~ ist auch zu bedenken, dass

die allgemeinen Bestimmungen der eidgenössischen und kantonalen

Gesetzgebung über den Gewässorschutz bereits einen weitgehenden

‚Schutz gewähren und die zuständigen kantonalen Instanzen ermäch

tigen und sogar verpflichten, das im Einzelfalle Erforderliche

vorzukehren; g~stützt darauf können sie nötigenfalls ei~ Bau

vorhaben oder andere Massnahmen, die eine Grundwass•erfassung

beeint±‘ächtigen köi~nten, überhaupt verbieten (vgl. insbesondere

Artb 2,Art. 4 Abs. 2 und Art, 7 des Eidgenössischen Gewässer-.

schutzg~set~es vom 16. März 1955), Die Anwendung dieser allge

meinen Be~timmungen hat für den Inhaber der Grundwasserfassung

erst. noch~ deh Vorteil, dass sich dabei die Frage von Entschädi

gungsl‘eistungeü weniger stellt als b~im Erlass vonSchutzzonen,

Damit ~die ‘kantonalen Instanzen im Einzelfall abklä~en können,

o~ Schut‘zmas~nähmen ‘nötig sind oder ob ein Bauvorhabe~ überhaupt

abzulehnen ist,‘müssen sie‘vori den Bauge‘suchen Kenntnis‘ erhalten.
• ~.• ••~‘i~ ~~htliche B~eutung der ‘Schutz‘zone III (Üntersuch~ngszone)

~i~ted‘e~hal‘b vÖr~läüfig‘darauf~u bescliränken, dass die ~aubehörden
~~der:Einwohnergemoi.nden Wangen und Olten verpfli~h~et‘ ~~den,

Bdugösuche, die sich auf diese ‘zone beziehen, dem‘ Baü~D~partement

•.ei~z~eichoü~uhd ‘über di~ Bewilligung erst zu entscheiden, wenn



— 13 —

dar Regierungsrat bzw. das Bau-Departement die Fragen des Go~

wasse~schutzes gepruft hat

9. Nach Ift. D de~ Schutzzonenr:eg1~mentes sind~die Schutzzonen

bestimmungen im Grundbuch anzumerken. Da die Gü1t~gkeit der

Schutzzone ~.ach dem heutigen Entscheid vorlö.ufig bis zum 31.

Dezember 1970 befristet w~r~,•scheint es ang~zeigt9 von e~ner

Anme~kung vorderhand Umgang zu nehmen. Der Regierungsra.t~ ist

jedoQh bereit, ~diese FDage~auf Wunsch derEinwohnergemeinde Olten

nochmals zu prüfen.

10. Bei der Grundwasserschutzzone im Gebiet der Gemeinde Olten han~

delt es sich um einen Erlass der Einwohnergemeinde der Stadt

Olten. Die Schut.zzone im Gebiet der Einwohnergemei~nde Wang~n

b.Olten wird vom Regierungsrat auss~h1iess1ich im Interess~

d~r Einwohnergeme±nd~ Qlteh erlas~n. Allfällige berecht~gte~

~für die mit der Grundwasserschut~one

• verbundenen Eigentü~sbe~schränhnnge~ gehen d~sha1b zulasten der

Einwohnerg~meinde 0]L~er1.

Es wird

:beschlossen~

1. Es wird festgestellt9 ~a~s das ~erfahren für den Erlass eiii.er

Grundwasserscl-ajtzzone im Gheid ~n 0ltei~ und Wangen ~b.0. richtig

durchgeführt worden ist.

2. Au~ die dagegen erhobenen Besdh~erden und E±nsp±achen wird; soweit

s~ ~tschädi~ungsforderung~n zum Gege~sta~id haben~ nibht ein

getreten. Si~ ~eTden als ~cht~sverwahrunge~ v~rg~mörkt.

Im übrigen werden die Beschwerden und Einsprachen, soweit ihnen

in der nachstehenden Ziff. 3 nicht entsprochen wird9 abgewiesen.

3. Der Schutzzonenplan für die Gru~dw se~‘schutz~on~ im Gh~id in

Olten und Wangen und das zugehörige Reglement werden mit folgen

den Aenderung cii. genehmigt

a) Die Gültigkeit der Schutzzonen 1, II und III wird vorläufig

bis zum 31. Dezember 1970 befristet. J~ nach dem Ergebnis

der Untersuchungen kann sie der Regi~r ~at t~efl~is~ s~cho±i

vorher aufheben.
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b) F~r die Sch~tzzone III g~1t~ ~or1~ufig 1~diglioh di~ all

gemeinen Schutzbestimmungen der eidgenö•~sischen und iantonalen

G~s~t~gebu~g iiberdeh Ge~rässersc~iutz~, Die.~aabehörden der

Einwohnergopieinden Wangen und Olten haben alle Baugesuche,

die sich auf diese Zone beziehen, vor der Erte~1ung der

Baubewilligung dem Bau-Departement zuzustellen und den

Entscheid de~ Rcgierungsrates bzw de~ Bau-Departementes

~ d±e den Gewäs~e1hsch~tzbetreffenden Fragen ein3uho‘1d1~

c) Auf die Anmerkung der Grundwasserschutzzo~e in‘~ Grundbuch

wird vor1ä~f±g v~rzichtet.

4. Der Plan und das Reglement treten mit der P~blikatio~i des

Genehm~gungsbeschiusses im Amtsblatt in Kräft,

5 Alifallige berechtigte Entschadigungsforderungon fur die mit

dem Schulzzonenplan und dela zugehQrigen Reglement ve1~bundenen

offentlich-rechtlichen Eigenturn~beschrankungen gehen ~ulasten
der Einwohnorgemeinde der Stadt Olton. Wird der Staat dafiir

belangt, so hat ihn die Einwohnergemeind~olton sdhadl6s~ü

halten

6. Die Einwohnergemeinde Olten wird ersi,~cht, beförderlich eine

öventuelle.: Verlegung von.. Gr:undwa.s.serfassungen abzuklären und

die Zone III untersuchen zu lassen Die Ergebnisse sind dem

Bau-Departement bekanntzugeben

7 Die Einwohnergcmeinde Olton wird eingeladen, dem Bau-Departement

5 Exemplare des im Sinne des heutigen Beschlusses abgeandorten

SchutzzGnenreglementes zur Anbringung des Genehmigi~ngsvermerkes

einzusenden,

~~heideb~hrpr 400-- (Staatskanzlei Nr 495) RE

(von der Einwohnergoneinde 01t~en zu erheben)

D~r Staatsschreiber~

.~fert.i~nSejte~5
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Bau-Departement (4)
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (2)
Kant, Amt für Wasserwirtschaft (6)9 mit Akten und genehmigtem Plan
Kant, Tiefbauamt (2)
Kant, Hochbauamt (2)
~ Planungsstelle (2)9 mit 1 gen. Plan
~ Finanzverwaltung (2)

Einwohnergemeinde der Stadt Olten (3), mit Akten und 1 gen. Plan
Stadtbauamt Olten (2)
Gas- und Wasserwerk Olten (5), mit 1 gen. Plan
Einwohnergemeinde Wangen b.Olten (3), mit 1 gen. Plan
Baukommission Wangen b.Olten (2)
Beschwerdeführer gemäss lit, B (5), mit Beschwerdebeilagen für die

Beschwerdeführer 1, 2 und 4 EINSCHREIBEN
Einsprecher gemäss lit. C (13) EINSCHREIBEN
Amtsblatt (Publikation folgenden Textes~

Der Plan für die Grundwasserschu-bzzone Gheid in Olten
und Wangen b.Olten und das zugehörige Reglement werden

( genehmigt lieber Vorbehalte orientiert der Genehmigungs
beschluss.)

\\





EINWOHNERGEMEINDE OLTEN

GRUNDWASSERSCHUTZZONE IM GHEID

SCHTJTZZONENREGLEMENT

Im Sinne von § 35 des kantonalen Wasserrechtsgesetzes werden für die
Grundwasserschutzzone des Wasserwerkes Olten gemäss aufgelegtem Plan
Nr. W-l14 des Gas- und Wasserwerks vom 19. 4. 1963 folgende Eigentums

( und Nutzungsbeschrankungen erlassen

A. Zone 1 (Engere Schutzzone um die Pumpwerke)

Verboten sind:

- alle Arten der Bebauung ausser für Zwecke der Was
serfassung

- jegliche Schürfungen oder andere Verletzungen der
Humus schicht

- jegliche ober- oder unterirdische Lagerung oder
Durchleitung von Stoffen, die das Grundwasser gefähr
den könnten3 wie Mineraloelprodukte, Chemikalien,
Abwässer etc.

- das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

- jegliche andere Bewirtschaftung ausser Wiesland

- das Ausbringen von Jauche und Mist. Die Verteilung
von Kunstdünger und Kompost ist zur Erhaltung einer
guten Humusschicht zugelassen, doch muss vorher die
Bewilligung des Betriebsleiters des Gas- und Wasser
werks Olten eingeholt werden.

- die Einwohnergemeinde Olten zäunt die Zone ein; die
Grundeigentümer haben die Einzäunungen zu dulden

B. Zone II (Aeussere Grundwasserschutzzone)

Verboten sind:

- alle Arten der Bebauung ausser für Zwecke der Wasser
fassung





- jegliche Schürfungen oder andere Verletzungen der
Humus schicht

- jegliche ober- oder unterirdische Lagerung oder
Durchleitung von Stoffen, die das Grundwasser gefähr
den könnten, wie z. B. Mineraloelprodukte, Chemikalien,
Abwässer etc.

- das Erstellen von Strassen für den Motorfahrzeugverkehr
ohne die nöti gen Schutzmassnahmen gegen das Versickern
schädlicher Flüssigkeiten

- das Düngen mit Jaucheverschlauchung

C. Zone III (Untersuchungszone)

Es gelten vorläufig lediglich die allgemeinen Schutzbestim
mungen der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung
über den Gewässerschutz. Die Baubehörden der Einwohner-
gemeinden Wangen und Olten haben alle Baugesuche, die
sich auf diese Zone beziehen, vor der Erteilung der Baube
willigung dem Baudepartement zuzustellen und den Entscheid
des Regierungsrates bzw. des Baudepartementes über die
den Gewässer schutz betreffenden Fragen einzuholen.

D. Die Gültigkeit der Schutzzonen 1, II und III wird vorläufig bis zum
31. Dezember 1970 befristet. Je nach dem Ergebnis der Untersuchungen
kann sie der Regierungsrat teilweise schon vorher aufheben.

E. Auf die Anmerkung der Grundwasserschutzzone im Grundbuch wird
vorläufig verzichtet.

Geht an:

Baudepartement Solothurn zur Anbringung des Genehmigungsvermerkes, 5 Ex.
Ammannamt Olten 5 Expl.
Stadtkanzlei Olten ii) Expl.
Stadtbauamt Olten 5 Expl.
Gas- und Wasserwerk Olten 10 Expl.

Vom Regierungsrat durch heutigen
18. 11. 1966/SP/Sch/sk Beschluss Nr. ~qg~t genehmigt.

Solothurn, den ‘6 19 ~-~‘

Der Staa~schreiber
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